
150/8 

10 Zurlaubiana Acta Helvetica, Bd. 150 

dies Bartholomäus Keiser -], wie bissharo gehören solle, wie solches 

alles Jm Urbur Zu Cappel wyttläüffig beschriben Jst".  

"Abgeschrifft Eines Usszugs ... uss dem Zeenden Urbur Zu Cappel, Betreffendt die 

Erlütterung der Zeenden Marchen Zwüschendt Maschwanden und Rumelticken Jm Feldlj 

hinderem Büchel". 
 
1) Maschwanden hatte seine Zehnten ans Kloster Frauenthal, wo die Stadt Zug 

die Kastvogtei innehatte, abzuliefern. 
2) Die Schwerze, das Hatwilerfeld, das Büel und das Forenmösli sind Flurna-

men im Gebiet der Gemeinde Maschwanden. Möglicherweise trifft dies auch 
für die Hatwiler Husmatt, die Hatwilerweide und das Feldli zu.  

3) Beschädigung im Papier, deshalb fehlt 1 Wort. 
 

Kopie. Dorsualnotiz von der gleichen Hand wie der Text 
AH 150, 18-19  -  Blatt 18v und 19r leer 
 

150/8 

1655 Dezember 11., Zürich A 

SCHREIBEN1 VON EINEM UNBEKANNTEN AN [BÜRGERMEISTER UND RAT VON 
ZÜRICH?] 

 

"Aus Zug von einem schreiben[:] 

Jch will eben auch verhoffen so wohl als Jhr, der Liebe edle Friden 

werde nach weitters Zwüschent unss verbleiben, Darumb wir Alle im-

brünstig den Gott des fridens Zu pitten haben. Es sind derglichen 

Spennigkeiten [hier konkret der Artherhandel gemeint, der dann 1656 

den Villmergerkrieg auslösen sollte] schon mehrmahlen vorgefallen, 

Aber Jederweilen, wider alles versehen, durch eiferige einschlachung 

geschlichtet worden: were also wol Zu erbarmen, wan diss Jetzige fe-

wer nitt Auch getüscht wurde: Jnsonderheit Zu einer solchen harben 

wintters Zeit were es wider Alle vernunfft, welches dann platz gnueg 

verstattet sich widerumb Zu versumen, worzu wir Jederzeit geneigt 

gewessen, wan nur A[n dem?]2 Völckeren Rächt, die Natur und billig-

keitt, bei dem gegen[part?]2 Auch nur das minste winkelein finden 

mag. Der Jennige der aller Mentschen gedanken inn seinen händen hal-

tet, selbige Zu...[?]3 nach seinem wolgefallen, und der dass Jnnwen-

dige Kent, der wird sein sach schon zufüren, Ja Ausszufüren, und Zu 

seiner Zeit das Richter rächt, über schuldige und unschuldige, son-

derlich über das vergossene Bluet, Zu ueben wüssen, Jnn dessen Al-

lein gültigen gnaden schutz und heiligen Schirm wir unss Zumahlen 

bevellen Sollen." 

 



1 ) S . Zurlaubiana AH 127/137 und 138 . - Möglicherweise war dieser Auszug
für den Zuger Stadt - und Amtsrat Beat II . Zurlauben , Vermittler im
Artherhandel , bestimmt . Bei vorliegendem Dokument ist die Unterschrift
(Initialen ) nur noch fragmentarisch lesbar , da das Blatt unten beschnit¬
ten ist.

2 ) Passage zerstört ; Versuch , diese sinngemäss zu ergänzen
3 ) Wortende nicht mehr lesbar

Kopie - AH 150 , 18v (aufgeklebt)
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